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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

3280K – SPORTPAKET 1 

In Ergänzung der 3001B – Erweiterte Bedingungen für die Unfallversicherung (EUVB 2025) besteht Versicherungsschutz auch für 

Unfälle bei der Ausübung nachstehend angeführter Sportarten. 

 

Ausgenommen hiervon gelten gemäß Art. 14.2 der EUVB 2025 Ausübungen jeglicher Sportarten, wenn die versicherte Person direkt 

oder indirekt aus ihrer Sportausübung ein Einkommen oder eine Aufwandsentschädigung von mehr als EUR 15.000,– netto pro Jahr 

erzielt oder von der österreichischen Sporthilfe oder von einem Bundes- oder Landeskader gefördert wird. 

SPORTARTEN 

Ballonfahren als Mitfahrer 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Baseball 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis zweithöchste Spielklasse. 

 

Basketball 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis dritthöchste Spielklasse. 

 

Bergsteigen/Klettern (am Fels) 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung bis Schwierigkeitsgrad IV ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Biathlon 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben 

 

Bogenschießen 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf internationale Ebene. 

 

Bouldern in der Halle 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben 

 

Bungee-Jumping 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Eishockey 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis vierthöchste Spielklasse. 

 

Fahrsicherheitstraining 

Versicherungsschutz besteht für die Teilnahme an zertifizierten Fahrsicherheitstrainings (z. B. Öamtc). 

 

Fallschirmspringen (ausschließlich Tandem) 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Faustball 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Fechten 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Fußball 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis fünfthöchste Spielklasse. 
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Grasski 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Gymnastik 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 

Handball 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis dritthöchste Spielklasse. 

 

Klettergartenklettern (High-Ropes) 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Höhlentrekking 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

House-Running 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Indoor-Klettern 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Inlineskaten 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 

Inlinehockey 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Kanu (Faltboot, Paddelboot) 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Kitesurfen 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Klettersteigbegehung 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung bis Schwierigkeitsgrad D ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Landhockey 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis zweithöchste Spielklasse. 

 

Laufen 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf internationale Ebene. 

 

Leichtathletik 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Moderner Fünfkampf 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Mountainbiken (kein Downhill) 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Nachttauchen 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Orientierungslauf 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 



15.09.2025 

 

 

 

 

3280K Seite 3 von 4 

Padel-Tennis 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 

Paintball 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 

Paragleiten (Tandem) 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Polo 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Radfahren (Rennrad) 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Rafting 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um keine regelmäßige Ausübung handelt, wie z. B. im Urlaub oder als Geschenk (max. 

dreimal pro Jahr), ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Reiten 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben (ausgenommen 

Vielseitigkeits-/Military-Reiten). 

 

Rodeln (ohne Eiskanal) 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Rollschuhlaufen 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Sandboarden 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Schießen 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf nationale Ebene. 

 

Schwimmen 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf nationale Ebene. 

 

Segeln 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf nationale Ebene. 

 

Skateboarden (Straße/Pipe) 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Ski-Alpin 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Ski-Bob 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Ski-Cross 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Ski-Langlauf 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Ski-Telemark 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 
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Snowboarden 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben 

 

Softball 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis zweithöchste Spielklasse. 

 

Squash 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis höchste nationale Spielklasse. 

 

Tanzsport (Standardtänze 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 

Tauchen 

Versicherungsschutz besteht für hobbymäßiges Tauchen, bei Vorliegen eines Tauchscheins (z. B. PADI) bis 40 m Tiefe inkl. der 

Taucherkrankheiten Stickstoffintoxikation (Tiefenrausch), CO2-Intoxikation (Ensufflement), Sauerstoffintoxikation, 

Dekompressionskrankheit und Atemgasembolie (AGE, Barotraumen der Lunge). 

 

Tennis 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 

Tischtennis 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf nationale Ebene. 

 

Trabrennfahren 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Triathlon 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Turnen 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis auf Landesebene. 

 

Volleyball 

Versicherungsschutz besteht für diese Sportart als Amateursportler bei Training, Ausübung und der Teilnahme an organisierten 

Wettbewerben, regelmäßigen Leistungsvergleichen, Turnieren oder ähnlichen Veranstaltungen, bis dritthöchste Spielklasse. 

 

Voltigieren 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Wakeboarden 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Wasserski 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben. 

 

Westernreiten 

Versicherungsschutz besteht für die hobbymäßige Ausübung ohne Teilnahme an jeglichen Wettbewerben 

 


